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 Oktober 2018 

 
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, 

der vorliegende Zwischenbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Sparkasse Hanau Grimmfonds für den Zeitraum 
vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018. 

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen 
Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz 
eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der 
türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten. 

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den modera-
ten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für 
Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland 
Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anzog. US-
Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deut-
schen Bundesanleihen. 

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der 
Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein 
gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der 
Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-
Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete. 

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Sparkasse Hanau Grimmfonds eine Wertentwicklung von plus 0,8 Prozent. Gerne nehmen wir 
die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. 

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige 
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-
tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deka Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 
 

 

 

     
Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer 

 

   
 Michael Schmidt Thomas Schneider  



 Inhalt. 

3

 

Tätigkeitsbericht. Seite 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 4 

Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Seite 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 6 

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.  Seite 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 7 

Anhang.  Seite 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 10 

Vermerk des Abschlussprüfers. 13 

Besteuerung der Erträge. 14 

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 19 
 

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und 
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 



 

Sparkasse Hanau Grimmfonds 

4

  
Das Anlageziel des Sparkasse Hanau Grimmfonds ist der mittel- bis 
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageport-
folio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sonderver-
mögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Son-
dervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanage-
ment hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an 
der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklas-
sen. 

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und 
vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die 
mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung 
erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt 
werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Ziel-
fonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein 
Portfolio mit circa 30 Prozent Aktienquote erzielt werden. Weiter-
hin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finan-
zinstrumenten (Derivate) getätigt werden. 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 wird das Verwaltungs- und 
Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen Sparkasse 
Hanau Grimmfonds (ISIN: DE000DK2J6F2) von der Deka Invest-
ment GmbH, Frankfurt auf die Deka Vermögensmanagement 
GmbH, Frankfurt gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertra-
gen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
die Übertragung genehmigt. 

Leichtes Plus 

Beim Sparkasse Hanau Grimmfonds handelt es sich um einen 
vermögensverwaltenden Fonds, der in Mischfonds investiert. Durch 
eine aktive Managerselektion sollen insbesondere die erfolgver-
sprechendsten Mischfonds-Manager zum Einsatz kommen.  

Während der Berichtsperiode nahm das Management eine Verän-
derung in der Portfoliozusammensetzung vor. Dazu wurde im Mai 
PRISMA AKTIV gekauft. Hierbei handelt es sich um einen aktiv 
gemanagten Mischfonds, der rund 50 Prozent seines Fondsvermö-
gens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unterneh-
mensanleihen) mit aussichtsreichem Chance/Risiko-Profil investiert. 
Auf der Verkaufsseite stand im Gegenzug InRIS UCITS R CFM 
Diversified Fund, was in der Summe einen positiven Ergebnisbeitrag 
zur Fondsperformance erbrachte.  

Der Fonds war nahezu durchgehend hoch und zuletzt mit rund 
99,0 Prozent in verschiedenen Zielfondskonzepten investiert.  

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise 
durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds be-
findlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb 
steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). 

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben 
werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammen-

hang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermö-
gensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien. Das Enga-
gement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifi-
schen Risiken unterworfen. 

Mit der mittelbaren Investition in festverzinsliche Wertpapiere – 
direkt oder auf Zielfondsebene – ist die Möglichkeit verbunden, 
dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzin-
sen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen 
i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds er-
möglicht zudem indirekt Investitionen in Unternehmensanleihen. 
Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste 
entstehen.  

Zwischenbericht 01.04.2018 bis 30.09.2018 

Tätigkeitsbericht. 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 

Wichtige Kennzahlen 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 

 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Performance* 0,8% -0,3% 2,1%

 

Gesamtkostenquote 1,58%

  

ISIN DE000DK2J6F2 

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.   

Veräußerungsergebnisse 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 
01.04.2018 ‒ 30.09.2018 

Realisierte Gewinne aus in Euro

Renten u. Zertifikaten 0,00
Aktien 0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen 214.100,04
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 0,00
Devisenkassageschäften 0,00
Sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 214.100,04
 

Realisierte Verluste aus 

Renten u. Zertifikaten 0,00
Aktien 0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen -5.518,06
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 0,00
Devisenkassageschäften 0,00
Sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -5.518,06
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Die Einschätzung der in der Berichtsperiode eingegangenen Liquidi-
tätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögens-
werten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds ver-
zeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. 

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die 
Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sonder-
vermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationel-
len Risiken auf. 

In der Berichtsperiode vom 1. April 2018 bis 30. September 2018 
verzeichnete der Sparkasse Hanau Grimmfonds einen Wertzu-
wachs um 0,8 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag 
auf 44,1 Mio. Euro, der Anteilpreis notierte bei 99,57 Euro. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Fondsstruktur  
Sparkasse Hanau Grimmfonds 

 
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren  
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wert-
papieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. 

Wertentwicklung 01.04.2018 ‒ 30.09.2018 
Sparkasse Hanau Grimmfonds   

Index: 31.03.2018 = 100 

 

Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher 
Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
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Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds- 
  in EUR  vermögens *) 
I. Vermögensgegenstände     
1. Investmentanteile 43.688.249,00 99,00 
Deutschland 18.648.643,11 42,25 
Luxemburg 25.039.605,89 56,75 
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 397.308,21 0,90 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 48.888,87 0,11 
II. Verbindlichkeiten -4.082,37 -0,01 
III. Fondsvermögen 44.130.363,71 100,00 
      
      
      
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert  % des Fonds- 
  in EUR  vermögens *) 
I. Vermögensgegenstände     
1. Investmentanteile 43.688.249,00 99,00 
EUR 43.688.249,00 99,00 
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 397.308,21 0,90 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 48.888,87 0,11 
II. Verbindlichkeiten -4.082,37 -0,01 
III. Fondsvermögen 44.130.363,71 100,00 

 

 

Vermögensübersicht zum 30. September 2018. 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 
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ISIN Gattungsbezeichnung  Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des 
      Anteile bzw. 30.09.2018 Zugänge Abgänge     in EUR  Fondsver- 
      Whg.   im Berichtszeitraum       mögens *) 
Wertpapier-Investmentanteile                 43.688.249,00 99,00 
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile                 2.171.480,04 4,92 
EUR                 2.171.480,04 4,92 
DE000DK2EAR4 Deka-BasisStrategie Flexibel CF   ANT 20.298 1.540 0 EUR 106,980 2.171.480,04 4,92 
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile                 41.516.768,96 94,08 
EUR                 41.516.768,96 94,08 
DE000A1JRQC3 4Q-SPECIAL INCOME  (I)   ANT 28.340 3.874 0 EUR 125,390 3.553.552,60 8,05 
DE000A2AGM18 Absolute Return Multi Prem.Fo.  AK I   ANT 21.040 3.144 0 EUR 108,080 2.274.003,20 5,15 
DE0009797571 Allianz Strategiefonds Balance  PT2   ANT 2.517 150 0 EUR 1.371,500 3.452.065,50 7,82 
LU1091585262 ansa-global Q opportunities Namens-Ant. I (aus.)   ANT 2.301 0 0 EUR 573,310 1.319.186,31 2,99 
LU1445746305 Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Namens-Ant. M Acc.   ANT 2.322 200 0 EUR 978,962 2.273.148,60 5,15 
LU0553171439 DJE - Zins & Dividende  XP   ANT 23.749 0 0 EUR 166,240 3.948.033,76 8,95 
LU0841179350 Ethna-AKTIV  SIA-A   ANT 7.024 1.149 0 EUR 518,340 3.640.820,16 8,25 
DE000A0KFUX6 First Private Wealth  A   ANT 29.379 5.000 0 EUR 75,300 2.212.238,70 5,01 
LU0323578228 Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.  I   ANT 17.320 1.000 0 EUR 178,280 3.087.809,60 7,00 
LU1306385201 LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB   ANT 1.426 0 0 EUR 1.114,340 1.589.048,84 3,60 
LU1162198839 LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS   ANT 507 252 0 EUR 1.157,030 586.614,21 1,33 
LU1582982952 M&G(L)IF1-M&G(L)Cons.Alloc. Act.Nom. C Dis.   ANT 411.368,762 57.211 0 EUR 9,648 3.968.844,68 9,00 
LU0996527213 Phaidros Fds - Balanced  F   ANT 25.158 2.174 0 EUR 142,760 3.591.556,08 8,14 
DE000A1W9A85 Prisma Aktiv UI  I   ANT 17.031 17.031 0 EUR 110,700 1.885.331,70 4,27 
DE000A2H7PB6 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inh.-Ant. Ant.kl.SI   ANT 2.000 2.000 0 EUR 1.038,480 2.076.960,00 4,71 
DE000A2AR9C9 Squad Aguja Opportunities  I   ANT 9.189 0 0 EUR 111,330 1.023.011,37 2,32 
LU0451958309 Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. 

C (inst.)   ANT 9.835 1.457 0 EUR 105,190 1.034.543,65 2,34 
Summe Wertpapiervermögen             EUR   43.688.249,00 99,00 
                      
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- 
und geldmarktnahe Fonds                     
Bankguthaben                     
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle                     
DekaBank Deutsche Girozentrale     EUR 397.308,21     % 100,000 397.308,21 0,90 
Summe Bankguthaben             EUR   397.308,21 0,90 
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 
Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds             EUR   397.308,21 0,90 
                      
Sonstige Vermögensgegenstände                     
Forderungen aus Anteilscheingeschäften     EUR 48.888,87         48.888,87 0,11 
Summe Sonstige Vermögensgegenstände             EUR   48.888,87 0,11 
                      
Sonstige Verbindlichkeiten                     
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften     EUR -4.082,37         -4.082,37 -0,01 
Summe Sonstige Verbindlichkeiten             EUR   -4.082,37 -0,01 
                      
Fondsvermögen             EUR   44.130.363,71 100,00 
Umlaufende Anteile             STK   443.189   
Anteilwert              EUR   99,57   
                      
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.                     

 
 
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:   
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):   
 
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ 
    Anteile bzw. Zugänge Abgänge 
    Nominal in Whg.     
Wertpapier-Investmentanteile         
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile         
EUR         
IE00BSPL4122 InRIS UCITS PLC-R CFM Divers. Reg.Shares Cl.NI ANT 0 8.010 
IE00BF346H28 InRIS UCITS PLC-R CFM Divers. Reg.Shares Cl.SI ANT 0 7.904 
DE000A1W9A36 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inh.-Anteile Ant.kl.I ANT 0 1.688 
          
          
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und 
Personen sind, betrug 100,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.445.992 Euro.         

 
 

 

 

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. 
Sparkasse Hanau Grimmfonds 
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Entwicklung des Sondervermögens         
        EUR 
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes     39.439.225,96 
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr     -,-- 
2. Zwischenausschüttung(en)     -274.068,90 
3. Mittelzufluss (netto)     +4.643.205,00 
  a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR +5.578.994,79   
  davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR +5.578.994,79   
  davon aus Verschmelzung EUR -,--   
  b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -935.789,79   
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich     -9.005,32 
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes     +331.006,97 
  davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne     +453.299,31 
  davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste     -194.406,83 
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes     44.130.363,71 
 
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre     
  Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 
  EUR EUR 
31.03.2016 24.413.103,74 95,56 
31.03.2017 33.111.597,20 99,64 
31.03.2018 39.439.225,96 99,36 
30.09.2018 44.130.363,71 99,57 
 
Ertrags- und Aufwandsrechnung       
für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 30.09.2018       
(einschließlich Ertragsausgleich)       
    EUR EUR 
I. Erträge insgesamt je Anteil *) 
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00 
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00 
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -627,21 -0,00 
  davon Negative Einlagezinsen  -627,21   -0,00  
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 
7. Erträge aus Investmentanteilen 127.283,82 0,29 
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer 0,00 0,00 
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0,00 
10. Sonstige Erträge 9.077,53 0,02 
  davon Kick-Back-Zahlungen  5.685,03   0,01  
  davon Rückvergütung aus Zielfonds  3.392,50   0,01  
  Summe der Erträge 135.734,14 0,31 
        
II. Aufwendungen     
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -56,98 -0,00 
2. Verwaltungsvergütung -249.465,96 -0,56 
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00 
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00 
5. Sonstige Aufwendungen -22.678,69 -0,05 
  davon Kostenpauschale  -22.678,69   -0,05  
  Summe der Aufwendungen -272.201,63 -0,61 
        
III. Ordentlicher Nettoertrag -136.467,49 -0,31 
        
IV. Veräußerungsgeschäfte     
1. Realisierte Gewinne 214.100,04 0,48 
2. Realisierte Verluste -5.518,06 -0,01 
  Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 208.581,98 0,47 
        
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes 72.114,49 0,16 
        
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 453.299,31 1,02 
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -194.406,83 -0,44 
        
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes 258.892,48 0,58 
        
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes 331.006,97 0,75 
        
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich     
 

 

Sparkasse Hanau Grimmfonds 



Sparkasse Hanau Grimmfonds 

9

Verwendung der Erträge des Sondervermögens       
        
Berechnung der Ausschüttung       
    EUR EUR 
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil *) 
1. Vortrag aus dem Vorjahr 252.617,73 0,57 
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes 72.114,49 0,16 
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00 
II. Gesamtausschüttung 274.068,90 0,62 
1. Zwischenausschüttung 

1) 274.068,90 0,62 
        
  Umlaufende Anteile: Stück 443.189     
        
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.     
        
1) Zwischenausschüttung am 7. September 2018 mit Beschlussfassung vom 28. August 2018.               
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Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines 
Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).     
      
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)     
5% JPM EURO Cash 1M total return in EUR, 35% JPM Welt (Traded) in EUR, 30% MSCI World NR in EUR, 30% iBoxx Euro Overall all maturities TR in EUR     
      
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder 
Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten 
zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des 
Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des 
derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder 
Währungsabsicherungen.     
      
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)     
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,22%     
größter potenzieller Risikobetrag 1,33%     
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,26%     
      
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese  
Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer 
angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein 
Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit  
von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung 
dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache  
des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.     
      
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)     
Varianz-Kovarianz Ansatz     
      
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)     
100,00%     
      
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):      
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.     
      
      
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 
      
      
Umlaufende Anteile  STK 443.189 
Anteilwert  EUR 99,57 
      
      
Angaben zu Bewertungsverfahren     
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der 
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).     
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile     
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse  
mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem  
anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. 
Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten  
ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs)  
werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.     
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen     
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert  
oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet.  
In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.     
Bankguthaben     
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.     
Derivate     
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren 
handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren 
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton)  
ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. 
Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.     
Sonstiges     
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. 
Reuters-Fixing) umgerechnet.     
      
      
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,58%   
      
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen 
Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.     
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.     
      
      
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,10% p.a. vereinbart. Davon entfallen  
bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).     
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Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.     
      
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. 
"Vermittlungsfolgeprovisionen".     
      
      
Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.     
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:     
4Q-SPECIAL INCOME  (I) 0,56   
Absolute Return Multi Prem.Fo.  AK I 0,275   
Allianz Strategiefonds Balance  PT2 0,30   
ansa-global Q opportunities Namens-Ant. I (aus.) n.v.   
Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Namens-Ant. M Acc. n.v.   
Deka-BasisStrategie Flexibel CF 1,25   
DJE - Zins & Dividende  XP 0,30   
Ethna-AKTIV  SIA-A 1,05   
First Private Wealth  A 0,50   
Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.  I 0,78   
InRIS UCITS PLC-R CFM Divers. Reg.Shares Cl.NI 1,30   
InRIS UCITS PLC-R CFM Divers. Reg.Shares Cl.SI n.v.   
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB 1,00   
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS 1,25   
M&G(L)IF1-M&G(L)Cons.Alloc. Act.Nom. C Dis. 0,60   
Phaidros Fds - Balanced  F 0,64   
Prisma Aktiv UI  I 0,225   
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inh.-Ant. Ant.kl.SI n.v.   
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inh.-Anteile Ant.kl.I 1,25   
Squad Aguja Opportunities  I 1,34   
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) 0,30   
      
      
Wesentliche sonstige Erträge     
Kick-Back-Zahlungen EUR 5.685,03 
Rückvergütung aus Zielfonds EUR 3.392,50 
      
Wesentliche sonstige Aufwendungen     
Kostenpauschale EUR 22.678,69 
      
      
Transaktionskosten im Berichtszeitraum gesamt EUR 1.650,00 
      
      
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft     
      
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. 
Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie 
enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.      
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee 
Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.     
      
Vergütungskomponenten     
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.      
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der 
fixen Vergütung Anwendung.     
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.     
      
Bemessung des Bonuspools     
Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach 
Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.     
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der 
Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. 
Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. 
Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.      
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.     
      
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern     
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil  
der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") 
unterliegt folgenden Regelungen:      
- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters  
  sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.     
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren  
  aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.     
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen  
  Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt  
  der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.     
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der  
  Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres  
  der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die  
  unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.      
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR (in Luxemburg: 100 TEUR) nicht überschreitet, erhalten die  
  variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.     
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Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems     
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen 
internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2017 
angemessen ausgestaltet.     
Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka Investment GmbH wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten 
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.     
      
      
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der      
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung  EUR 50.039.291,18 
davon feste Vergütung EUR 38.706.526,64 
davon variable Vergütung EUR 11.332.764,54 
      
Zahl der Mitarbeiter der KVG 462   
      
      
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der      
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 12.805.670,02 
Geschäftsführer EUR 2.723.291,41 
weitere Risktaker EUR 2.105.315,63 
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 328.416,00 
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker EUR 7.648.646,98 
      
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.     
      
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen:  
     Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.     
      
      
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften     
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)     
      
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung  
(EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.      
      
      
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben     
      
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:     
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze  
der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der 
nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum 
Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.     
      
Innerhalb der Position „Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)“ der Ertrags- und Aufwandsrechnung können für inländische Dividendenerträge bis zum 
31. Dezember 2017, für welche die Voraussetzungen gemäß § 36a Absatz 1 bis 3 EStG nicht vorlagen, Steuerabzugsbeträge enthalten sein.     

 

 

 

 
   Frankfurt am Main, den 28. November 2018 

Deka Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 
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An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main 

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 104 
Abs. 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Zwischenbe-
richt des Sondervermögens Sparkasse Hanau Grimmfonds für 
den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 30. September 2018 sowie 
die Saldenlisten und Skontros zum 30. September 2018, die uns 
von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft vorgelegt wurden, zu prüfen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die Aufstellung des Zwischenberichts nach den Vorschriften des 
KAGB sowie die Erstellung der Saldenlisten und Skontros liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalver-
waltungsgesellschaft. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Zwischenbericht 
sowie die zugrunde liegenden Saldenlisten und Skontros abzu-
geben. 

Wir haben unsere Prüfung nach § 104 Abs. 2 KAGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den 
Zwischenbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-  

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermö-    
gens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die 
Nachweise für die Angaben in den Saldenlisten und Skontros 
sowie im Zwischenbericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Zwischen-
bericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung  
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Zwischenbericht  
für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 30. September 2018  
den gesetzlichen Vorschriften. Die Saldenlisten und Skontros  
sind ordnungsgemäß ermittelt. 

Frankfurt am Main, den 30. November 2018  

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Schobel  Bordt 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 

Vermerk des Abschlussprüfers. Vermerk des Abschlussprüfers. 
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Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körper-
schaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungsein-
nahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der 
beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Ge-
winnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. 
Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen 
Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben  
werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Soli-
daritätszuschlag. 

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterwor-
fen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,– Euro (für Alleinstehende 
oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,– Euro (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Invest-
menterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorab-
pauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte  
aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-
erklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 
werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits 
Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, 
wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungs-
satz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben 
werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den 
vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der 
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem 
niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.  

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 
Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuer-
frei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuer-
frei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer).  

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 
Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– Euro bei Einzel-
veranlagung bzw. 1.602,– Euro bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten  
Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der 
Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien-
fonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt  
der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, 
sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuer-
pflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug 

Besteuerung der Erträge. 
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von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuer).  

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 
Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,– Euro bei Einzel-
veranlagung bzw. 1.602,– Euro bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vor-
lage einer NV-Bescheinigung. 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt 
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach 
amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanz-
amt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat 
der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag 
der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 
Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführen-
den Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen 
des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers 
einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpau-
schale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den 
Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des 
Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger 
vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in An-
spruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflich-
tung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen 
depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nach-
kommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die 
Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung 
angeben. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 
veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungs-
satz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 
2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als ange-
schafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017  
erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen  
Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuer-
lichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 
15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. 

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 
2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als ange-
schafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezem-
ber 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind,  

falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 er-
worben worden sind.  

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug 
von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit 
Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben 
depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor. 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn,  
der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern 
grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei.  
Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, 
wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständi-
gen Finanzamt erklärt werden. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn  
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu 
mindern. 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 
Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsge-
schäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag 
vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschafts-
teuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn 
die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten 
werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit 
Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe 
leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass 
der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der 
körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine 
Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Per-
son besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf 
der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche 
Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen 
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Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien 
und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als 
wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb 
von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapital-
erträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen 
Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.  

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein 
von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-
Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestands-
nachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung 
über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres 
vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Um-
fang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während 
des Kalenderjahres. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 

Ausschüttungen 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Erfüllt der 
Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien-
fonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke 
der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebs-
vermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften 
sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für  
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind 
oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei  
für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen 
im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige 
Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kredit-
institute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzu-
rechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen 
Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 
15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds 
jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent be-
rücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung 
von 15 Prozent berücksichtigt. 

Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds je-
doch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der 
Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebs-
vermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften 
sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind 
oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind 
und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind 
oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorab-
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pauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds 
jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 
wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent be-
rücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfrei-
stellung von 15 Prozent berücksichtigt. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern. 

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuer-
pflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften,  
die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der 
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben  
wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei  
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuer-
frei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen 
im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kredit-
institute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zu-
zurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen 
Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 
15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. 
keinem Steuerabzug. 

Negative steuerliche Erträge 
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf 
den Anleger ist nicht möglich.  

Abwicklungsbesteuerung 
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur 
insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalender-
jahres enthalten ist. 

Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug 
auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der 
Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine 
steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländer-
eigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 
rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger 
gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der 
Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist 
das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 

Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen 
aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug 
ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. 
Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer anrechenbar. 

Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd be-
rücksichtigt.  

Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer 
kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden. 
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Folgen der Verschmelzung von Sonder-
vermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sonderver-
mögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt  
es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der 
beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen 
Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt 
für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländi-
schen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschafts-
vermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden 
Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene 
Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Aus-
schüttung zu behandeln.  

Automatischer Informationsaustausch in  
Steuersachen  

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen 
zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und 
grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internatio-
naler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD 
hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard 
für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard,  
im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten 
(teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkom-
mens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richt-
linie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richt-
linie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung inte-
griert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU 
sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 
mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. 
Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr 
später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanz-
konten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in 
deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.  

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über 
ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natür-
liche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht 
z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), 
werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten 
eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes 
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimat-
steuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen 
dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;  
Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); An-
sässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und 
Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert;  
Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder 
Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus 
der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (ein-
schließlich Fondsanteilen)).  

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein 
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das 
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt 
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. 
Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden 
Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig 
sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. 
Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten 
ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in 
wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre 
jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an 
die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der 
Anleger weiterleitet. 

Rechtliche Hinweise 

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die 
steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können 
nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der indi-
viduellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten 
Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fonds-
investments beraten zu lassen. 

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekann-
ten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen  
werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 
nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend ein-
geführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen 
Folgen nachteilig beeinflussen.  
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Verwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Rechtsform 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

Sitz  
Frankfurt am Main 

Gründungsdatum 
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investment-
geschäft der am 17. August 1956 gegründeten  
Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.  

Eigenkapitalangaben 
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. 
(Stand: 31. Dezember 2017)  

Alleingesellschafterin  
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt  

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 
Michael Rüdiger 
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanage-
ment GmbH, Berlin 
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, 
Frankfurt am Main 

Stellvertretende Vorsitzende 
Manuela Better 
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main; 
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin 
und der 
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main 
und der  
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main 
und der 
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf 
und der 
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank  
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg; 
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden 

Mitglieder 
Dr. Fritz Becker, Wehrheim 

Joachim Hoof 
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, 
Dresden 

Jörg Münning 
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse, Münster 

Peter Scherkamp, München 

(Stand 10. April 2018) 

Geschäftsführung 

Stefan Keitel (Vorsitzender) 
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin 

Thomas Ketter 

Dr. Ulrich Neugebauer 
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln 
und der 
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln 
und der 
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln 

Michael Schmidt 

Thomas Schneider 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., 
Luxemburg 
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A., 
Luxemburg 

(Stand 1. Juli 2018) 

Abschlussprüfer der Gesellschaft  
und der von ihr verwalteten Sondervermögen 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
The Squaire 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 
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Verwahrstelle 

DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Rechtsform 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Sitz 
Frankfurt am Main und Berlin 

Eigenkapital 
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 270,5 Mio. 
Eigenmittel: EUR 5.492 Mio. 
(Stand: 31. Dezember 2017) 

Haupttätigkeit 
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft 

 

 

 

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halb-
jahresberichten jeweils aktualisiert. 
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  Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
Postfach 11 05 23 
60040 Frankfurt 
 
Telefon: (0 69) 71 47 - 0 
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 
www.deka.de 

 

 


